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Betreff:  
 
Öffentliche Bekanntmachungen 
 
Beschlussvorschlag/Fragestellung:  
 
Die Öffentlichen Bekanntmachungen werden in Zukunft im Amtsblatt (Extra- Blatt), im 
Internet und per Anschlag veröffentlicht. Bekanntmachungen zu Bauleitplänen enthalten 
stets den entsprechenden Kartenausschnitt sowie das formulierte Ziel der Veränderung.  
Im Internet werden die gesamten Planunterlagen und die gesamten Rat- und 
Sitzungsunterlagen mit den Bekantmachungen verknüpft, sodass sie im Netz verfügbar 
sind. 
 
 
Problembeschreibung/Begründung:  
 
Nachdem die CDU-Mehrheit (gemeinsam mit der F.D.P.) mit der CBL- Entscheidung im 
Stadtrat vom 21.1.2004 so deutlich den BürgerInnenwillen missachtet hat, erscheint es 
unglaubwürdig, die im Februar 2003 erfolgte Änderung der Hauptsatzung (§ 18) sei aus 
Gründen der Mitteleinsparung in Höhe von ca. 10.000,- EURO erfolgt. Etwa den gleichen 
Betrag (knapp 9.000,- EURO) wendete die Verwaltung aktuell auf, um das 
Rechtsgutachten gegen das Bürgerbegehren zu finanzieren. Ganz offensichtlich ist es das 
verbindende Ziel, die Bürgerbeteiligung insgesamt zu erschweren oder gar zu 
unterbinden.  
 
 
Wolfgang Köhler   gez. A. Breinlich  gez. B. Piéla-Jonda 


